
Richtlinien für alle BRV-Maßnahmen 

 

Mit der Teilnahme des Sportlers an BRV-Maßnahmen (Kader, Lehrgänge sowie alle weiteren 

Veranstaltungen), erklären sich die Sportler, sowie Erziehungsberechtigten, mit den nachfolgenden 

Kaderregeln einverstanden. 

Bitte geben Sie dem Sportler für jede Maßnahme die Krankenversicherungskarte mit, damit im Falle 

eines Notfalles eine schnelle Behandlung gewährleistet ist. 

 

Name des Sportlers: _________________________________________________________________ 

Geburtsdatum des Sportlers: __________________________________________________________ 

Verein: ____________________________________________________________________________ 

Notfallnummer: ____________________________________________________________________ 

Name des/der Erziehungsberechtigten: _________________________________________________ 

 

 

Bettruhe 21.30 Uhr auf den eigenen Zimmern (22 Uhr 
Bettruhe). Bettruhe heißt Licht und 
elektronische Geräte aus für alle Sportler. 

Essen Gegessen wird mit allen zusammen (wir warten 
aufeinander, auch auf die Trainer). 
 
Es bestehen Nahrungsunverträglichkeiten oder 
Intoleranzen für: 
 

 

 

 
Frühsport Ja, vor dem Frühstück um in Schwung zu 

kommen. 
Gesundheit/ Allergien/ Krankheit Über gesundheitliche Einschränkungen bzw. 

Krankheiten und/oder die Einnahme von 
Medikamenten wird die Lehrgangsleitung vor 
der Maßnahme von den Erziehungsberechtigten 
informiert. 
 
Der Sportler hat: 
 

 keine gesundheitlichen Einschränkungen 
 
folgende Allergien/ gesundheitliche 
Einschränkungen: 



 

 

 

 
Handy Nicht in der Halle oder beim Essen außer in 

familiären Notfällen oder bei Klärung bezüglich 
Abholens. Vorher mit Trainern absprechen. 

Kaderkleidung / Kaderanzug Sind bei jeder BRV Maßnahme mitzubringen 
(Hose, Kaderjacke, T-Shirt, Leggings) 

Kaderordnung 
 
 

Bei liegengelassenen Sachen, Stuhl wurde nicht 
reingeschoben, Fahrrad „misshandeln“, 
Zuspätkommen o.ä. muss eine kleine Geldstrafe 
in die Kaderkasse gezahlt werden. Die 
Kaderordnung wird vom Kadersprecher an alle 
Sportler weitergegeben. Von der Kaderkasse 
werden regelmäßig Ausrüstung oder Ausflüge 
für alle Sportler bezahlt.  

Kadersprecher Vertrauensperson der Sportler. Gilt als erster 
Ansprechpartner für Sportler, wenn sie etwas 
mit den Trainern klären wollen und 
Unterstützung möchten oder anonym bleiben 
wollen. 

Kunstradkleidung und Trainingskleidung Sind bei jeder BRV Maßnahme neben 
persönlichem Bedarf mitzubringen: 
Hallensportschuhe (helle, FESTE Sohle: KEINE 
Nike Free oder ähnliches), kurze Hose, lange 
Hose, längere Jacke (gegebenenfalls Fleecejacke 
für Frühsport), Draußensportschuhe für 
Frühsport und Spiele im Freien 

Laptop/ Tablet/ Notebook Nein. Ausnahme bei schulischen 
Vorbereitungen. (Frage, ob Teilnahme bei 
schulischem Druck überhaupt notwendig) 

Schwimmbad Eine erwachsene Aufsichtsperson ist ständig 
während des Schwimmens der Sportler 
anwesend. Über fehlende oder mangelnde 
Schwimmfähigkeiten werden die Lehrgangsleiter 
zuvor von den Erziehungsberechtigten 
informiert. Sportler sind über allgemeine 
Schwimmbadregeln durch Erziehungs-
berechtigten aufgeklärt worden. 
 
Mein Kind kann schwimmen: 
 

 ja    nein 
Sportstättenregeln Die Regeln der jeweiligen Sportstätte gelten 

zusätzlich zu den sonstigen Kaderregeln. 
Siehe u.a. Hausordnung der Sportschule 
Oberhaching 

Transport Der Sportler darf zu Veranstaltungen/ Terminen/ 
Ausflügen o. ä. innerhalb einer Maßnahme mit 
den privaten PKW der Trainer befördert werden. 
 



 ja    nein 

Verletzung /Unfall Wenn Sportler verletzt sind bitte vorher beim 
Lehrgangsleiter Bescheid geben (evtl. 
Maßnahme auslassen). Bei Verletzungen 
während der Maßnahme dürfen Trainer die 
Sportler, sofern möglich, im eigenen PKW 
transportieren und setzen die Erziehungs-
berechtigten unverzüglich in Kenntnis. 
Telefonnummern für Notfälle werden von den 
Erziehungsberechtigen den Sportlern 
mitgegeben. 
Mit ihrer Unterschrift willigen die 
Erziehungsberechtigten ein, dass im Falle eines 
Unfalles medizinische Maßnahmen (Röntgen, 
etc.) vom Lehrgangsleiter entschieden werden 
können. 

Zimmerregeln Sportler halten sich nicht in gemischt-
geschlechtlichen Zimmern auf (gilt insbesondere 
am Abend). Die Zimmer sind ordentlich und 
sauber zu halten. Es gelten die Sportstätten-
regeln. 

Zuwiderhandlung Sollten sich die Sportler bei der Maßnahme 
wiederholt nicht angemessen verhalten oder 
Anweisungen widersetzen, liegt es im Ermessen 
der Betreuer die Erziehungsberechtigten zu 
informieren. Diese verpflichten sich, den Sportler 
innerhalb der darauffolgenden 24h persönlich 
abzuholen. Die Trainer behalten sich vor, den 
Sportler von zukünftigen Maßnahmen 
auszuschließen. 
 

 Der Sportler wird persönlich abgeholt 
(innerhalb der nächsten 24h). 
 

 Der Sportler wird auf eigene Kosten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln/ Taxi nach Hause 
geschickt. 

 

Hiermit bestätigen wir, _____________________________ (Name des Sportlers) und 
________________________ (Name des Erziehungsberechtigten), dass alle Angaben vollständig 
und richtig gemacht wurden, sowie die Regeln verstanden wurden und der Sportler aufgeklärt 
wurde. 
 
_________________________________, den ________________________ 
Ort                              Datum 
 
_______________________________   __________________________________ 
Unterschrift des Sportlers    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


